Satzung iiber die Friedhofsgebiihren der Gemeinde Vechelde
(Friedhofsgebiihrensatzung)

(Lesefassung)

vom 07.05.2007

§1
Gegenstand der Gebiihren

Die Gemeinde betreibt nach Mallgabe ihrer Friedhofssatzung vom 26.04.2007 den
Friedhof in der Ortschaft Vechelde (Flurstiick 108/154) als eine offentliche Ein-
richtung.

Fiir die Benutzung des Friedhofes und der fiir die Beisetzung vorgesehenen Ein-

richtungen sowie fiir sonstige Leistungen werden nach Mallgabe dieser Satzung
Gebiihren erhoben.

§2

Gebiihrentatbestinde, Art und Bemessung der Gebiihren

Fiir die Vergabe von Nutzungsrechten an Grabstitten werden folgende Gebiihren

erhoben:

a) bei Einzelgribern
a)a) fiir Personen bis fiinf Jahren 200 €
a) b) fiir Personen {iber fiinf Jahren 400 €
b) bei Doppelgribern je Grabstelle 400 €

c) bei Urnengriabern

c)a) fiir die Beisetzung einer Urne auf einem
schon belegten Erdgrab (auBer Kindergrab)

oder Urnengrab 160 €
c) b) fiir die Beisetzung einer Urne auf einem Urnengrab 200 €
d) bei Rasengrdbern 1.000 €

(einschlieBlich der Kosten fiir Rasenpflege)



2)

3)

4)

S)

6)

Fiir die Verldngerung von Nutzungsrechten an Grabstitten werden folgende Ge-

2.

buhren erhoben:

a)

b)

im Fall der §§ 16 Abs. 2 bzw. 20 Abs. 5 der Friedhofssatzung

a)a) bei Einzel-, Doppel- und Mehrfachgribern pro belegte Grabstelle:

1/25 der Gebiihr pro Jahr der Verliangerungszeit

a)b) bei Urnengriabern: 1/20 der Gebiihr pro Jahr der Verldngerungszeit

fiir eine Verldngerung um fiinf Jahre

b) a)
b) b)
b) ¢)
b) d)
b)e)

bei Einzelgrabern fiir Personen bis fiinf Jahren
bei Einzelgrabern fiir Personen iiber fiinf Jahren
bei Rasengriabern

bei Doppelgribern je Grabstelle

bei Urnengriabern

fiir eine Verldngerung um zehn Jahre

c) a)
¢) b)
¢) )
c) d)
c)e)

bei Einzelgrdbern fiir Personen bis fiinf Jahren
bei Einzelgrabern fiir Personen iiber fiinf Jahren
bei Rasengrabern

bei Doppelgriabern je Grabstelle

bei Urnengriabern

Die Gebiihr fiir die Bestattung im Urnenhain betrégt pro Urne

(einschlieBlich der Kosten fiir Rasenpflege)

40 €
80 €
200 €
80 €
50€

80 €
160 €
400 €
160 €
100 €

400 €

Fiir das Ausheben und Aushiigeln eines Grabes werden folgende Gebiihren erho-

ben:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

bei Einzelgrdbern fiir Personen bis fiinf Jahren

bei Einzelgribern fiir Personen iiber fiinf Jahren

bei Doppel- und Mehrfachgriabern pro Grabstelle

bei Rasengrabern

bei Urnengriabern und Urnen auf belegten Grabstellen

im Urnenhain

250 €
490 €
490 €
490 €
120 €
120 €

Fiir Beisetzungen an Sonnabenden, Sonntagen sowie an Feiertagen wird ein

Zuschlag von 10 % der jeweiligen Gebiihr erhoben.

Fiir die Genehmigung zur Errichtung oder Verdanderung von
Grabmalen betrédgt die Gebiihr

Fiir die Genehmigung einer Umbettung betrigt die Gebiihr

38€

38€



7 Fiir das Beseitigen von Gréibern einschlielich der Einfassungen und Grabsteine

werden folgende Gebiihren erhoben:

a) bei Einzelgrabern flir Personen bis fiinf Jahren 150 €
b) bei Einzelgribern fiir Personen iiber fiinf Jahren 300 €
c) bei Doppel- und Mehrfachgriabern 450 €
d) bei Urnengribern 150 €
8) Sonstige Gebiihren werden erhoben fiir
a) die Benutzung der Friedhofskapelle: 180 €
b) die Benutzung der Kiihlanlage pro Tag 15 €
c) die Standsicherheitspriifung bei einem Grabmal: pro Jahr 2,30 €
d) die girtnerische Pflege eines Grabes nach vorzeitiger
Aufgabe oder Entzug des Nutzungsrechtes pro Jahr:
d)a) bei Einzelgrabern 10 €
d) b) bei Doppelgribern 20 €
d)c) bei Urnengrdbern 5€
9) Besondere zusitzliche Leistungen, die im Gebiihrentarif nicht vorgesehen sind,

sind der Gemeinde nach dem tatsdchlichen Aufwand zu erstatten.

§3
Gebiihrenpflichtige

Gebiihrenpflichtig ist der Nutzungsberechtigte einer Grabstétte. Mehrere Nutzungsberech-

tigte haften als Gesamtschuldner.

Im Fall der Bestattung im Urnenhain ist gebiihrenpflichtig derjenige, der die Bestattung

beantragt. Mehrere Antragsteller haften als Gesamtschuldner.

§4
Entstehung der Gebiihrenschuld

Die Gebiihrenschuld entsteht mit der Benutzung des Friedhofes und der fiir die Bestattung

vorgesehenen Einrichtungen bzw. mit der Inanspruchnahme der sonstigen Leistungen.



-4 -

Im Fall der Beseitigungsgebiihr nach § 2 (7 a — d) entsteht die Gebiihrenschuld mit der
Verleihung des Nutzungsrechtes, bei schon vorhandenen Grabern mit der Beseitigung des
Grabes.

§5
Filligkeit
Die Gebiihren werden innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe des Gebiihrenbescheides
fallig.
§6
Inkrafttreten
Diese Gebiihrensatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig

tritt die Friedhofsgebiihrensatzung vom 19.10.2000 fiir den Friedhof in der Ortschaft Ve-
chelde aufler Kraft.

Vechelde, den 7. Mai 2007

GEMEINDE VECHELDE

gez.

Marotz
Blrgermeister
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	Bürgermeister

